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31 AL wobei ſie ſelbſt die Klagen mit Hoffnung Cle
ar Wiſemann.)

Wie viel Sänger ſein ollen, iſt nirgends beſtimmt. Es genügt
ogar Einer, und dieſer Eine kann ſeine Sache iturgi richtiger
machen, als hundert Sänger, wie ich eS denn ſchon gehört habe
Dieſer ſang ſeinen Choral ohne jegliche Begleitung ſo erbauli und
geſetzmäßig, daſs den Lei vor dem on beſtſituierten Chore
von der liturgiſchen V  ury ohne Zögern bekommen hätte

Bezüglich dieſer Organiſten⸗Miſeère hat ſich ein Pfarrer eln
leines Opfer koſten laſſen, indem ein geeignetes Mädchen
einem üchtigen Lehrer ſandte, der * In Wort und el der
kirchlichen uſt einzuführen erſtand. etzt ſingen dort einige
Kinder mit dieſer Organiſtin echt kirchlich, zur Freude der Ge
meinde und de arrers.

Lambach. Bernard Grüner

(Das Ehehindernis disparitatis cultus in
Conflict mit ſtaatlichen Johann war mit
dem Namen Abraham Johann vom römiſch⸗katholiſchen Glauben
Jum jüdiſchen übergetreten,)) die Katharina nach jüdiſchemRitus heiraten.?) Dem Bunde entſtammten zwei Knaben
Julius, vierzehn ahre und Rudolf, zwö ahre alt Unſerem
Abraham war das Ehejoch bald Uwider. Nach mehreren Trennungs⸗
und Vereinigungsverſuchen verließ raham ſeine Katharina, kehrte
zur katholiſchen 1 zurü wobei Julius getauft wurde, indes
Rudolf in der Utter Haus und jüdiſch blieb ald fand Johanneine „beladene“ Köchin, mit deren ein Kaffeehaus gründete
und eine neue Familie Wie iſt der Caſus zu löſen?

Vom Standpunkte der katholiſchen Kirche iſt der Caſus ſehr
einfach löſen Die beiden Concubinarier ſind vor ott edig und

ihrer anderwärtigen Verehelichung das impedimentum ligaminis
nichtn Johann iſt vom Standpunkte der Moral fornicarius
und gehalten der i

Qꝗ

üdin allen Schaden 3u erſetzen aut ducere aut
dotare und die Alimentation der Kinder auf ſich nehmen.

Vom Standpunkte des Staates iſt Johann egatte und
ſein Verhältnis Ehebruch. Und inſolange ſeine Ehe mit Katharinanicht etrenn iſt, kann EL die Köchin nicht ehelichen. Er und jederPfarrer der trauen würde, würde als Vorſchubleiſter zur Bigamie,beziehungsweiſe als Bigamiſt geſtraft werden! Kann nun die Ehedes Johann getrenn werden, obwohl wieder katholi ge⸗worden iſt? Gewiſs! Die Ehe iſt nach den Geſetzen beurtheilen,nach welchen ſie eingegangen iſt Nun rlaubt das Nr 133

Beſchnitten wurde nicht, wie bekannte Laut Proſelyten⸗Zeugnis
Auch Le Wie hat Pius 9e agt
war nur Proſelyt des Thores. Wir Katholiken ind alſo den 40  Q  Uden „Heiden!“

Linzer „Theol. prakt. Quartalſchrift“ 1894,
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die Trennung der Judenehen durch einen Scheidebrief, der
Mann ihn gibt und die Frau ihn nimmt. DemI gewordenen
Theil geſtattet da Hofdecret vo  — 11 Juni 813 Nr 1053 J
einen Iſraeliten als Bevollmächtigten eſtellen. Die Gericht
gerufene Frau gab aber d daſs ſie den Scheidebrief nicht nehme,
ondern jederzeit bereit ſei mit Hhrem Mann (im Sinne des welt—
en Geſetze wohnen.“) Die Trennung der Judenehe konnte alſo
nicht ausgeſprochen werden. Nur iM Falle, daſs der Mann dem Weibe
einen Ehebruch gerichtlich nachweiſen kann, wird nach 135 de

die Frau gezwungen, den Scheidebrie anzunehmen. Die
Trennung der Ehe des Johann und der Katharina iſt alſo
nach dem Staatsgeſetze unmöglich bis entweder die Katharina
ſich eines beſſeren beſinnt, den Scheidebrie annimmt oder ſtirbt.

Soll der Seelſorger unthätig dem Concubinate zuſehen? Wir
meinen nicht Jedenfalls ſoll durch gütige Eden die Aufhebung
des gemeinſamen Haushaltes herbeiführen. Wenn alle (den nichts
fruchten, der Concubinarius reumüthig iſt, die 3  üdin entſchädigt hat,
ſo ſoll der Seelſorger Unter genauer Vorlegung de. Sachverhaltes
von dem Ordinarius die Erlaubnis zur Eingehung einer Gewiſſensehe
erbitten, die dann IN aliquo 10 SeCreto notiert ird Die einer
ſolchen Verbindung entſtammenden Kinder müſſen allerdings Im
öffentlichen aufbuche vor dem brum des Staates als unehelich
eingetragen werden und den Namen der Utter führen ber MN
Odem 1O CcCreto kann die Legitimität der Kinder unter Hinweis
auf den Taufact Im öffentlichen Qufbuche gewahrt werden. Vor ott
ſind ſie Chelt

ällt dann das ſtaatliche Ehehindernis urch den Tod der hart⸗
näckigen Jüdin weg, ſo kann der Seelſorger die beiden Concubinarier
mit einem Zeugnis, daſs nicht Ian der Lage ſei ſie kirchlich zu
trauen, zur politiſchen Behörde ſenden, daſs ſie dort durch die ivilehe
die bisherige Gewiſſensehe auch 4  1 giltig machen, worauf dann
die Kinder auch a  1 legitim werden.

Das In den beiden letzten Abſätzen Behauptete ſei nur als
Privatmeinung hingeſtellt, die allſogleich en gelaſſen wird,
etwa die kirchliche Behörde anders entſcheidet. Jedenfalls iſt der
Caſus eine traurige Illuſtration Unſerer kirchlichen Verhältniſſe In
Oeſterreich. Das Gebiet der Ehe ſoll 1 und Qa ein⸗
trächtig durch ein Concordat und nicht einſeitig durch confeſſionelle
Geſetze beſtimmen —

Wien, Altlerchenfeld. Karl 10
XIX (Noch einmal ber „Dispenſation von Ehe

hinderniſſen bei Abſchließung einer Ehe uf dem
Todbette.“ In Quartalſchrift Jahrgang 1889, Heft E,

Taufen Vollte ſie ich nicht laſſen, konnte Johann ihr nicht
zurück


